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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LAN~WIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

i 

: !e~_~,-_~~~;,;;.~~1. 
Rn das 
Präsidium des Nationalrates 

ParLament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

, Datum: 7. JAN. 1992 
/' 

Verteilt ...... K:.1....~ .. f..?::: ......... ~ ........ .. 
d? 

Wien, am 20.12.1991 

Unser Zeichen: 
S-109//N 

DurchwafIL : 
479 

Betrl?t"f~ Entwurr eines Bundesgesetzes, mi t dem RbtCerti
gungsbestimmungen geändert werden 

Die Präsidentenkonrerenz der Land'w'irtschartskammern Öster-

reichs beehrt sich., dem Präsidium des NationaLrates die 

beiLiegenden 25 Rbschrirten ihrer Stellungnahme zum Entwurr 

eines Bundesgesetzes, mit dem Rbrertigungsbestimmungen 

geändert werden., mit der Bitte um Kenntnisnahme zu Ober

reichen. 

FOr den Generalsekretär: 

2.':J Bei L aqeu gez. Dr. Noszek 
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P.R1-\SIDENTENKONFERENZ 
~ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für 
Rrbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
51.015/1-1/1991 4.10.1991 

Wien J am 19.12.1991 

Unser Zeichen: 
S-109'l/N 

Durchwahl: 
479 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes> mit dem Rbferti
gungsbestimmungen geändert werden 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster

reichs beehrt sich.> dem Bundesministerium für Rrbei t und 

Soziales zum vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes> mit 

dem Rbfertigungsbestimmungen geändert werden> folgende 

Stellungnahme zu übermitteln: 

Nit der Vorlage solLen fünf einschlägige Gesetze hinsicht

Lich der Rbfertigungsbestimmungen geändert werden. Darunter 

ist das Gutsangestelltengesetz und das Landarbeitsgesetz. 

Nach dem Entwurf hat künftig die Ruf teilung der zustehenden 

Rbfertigung unter den Rnspruchsberechtigten nach Kopfquoten 

zu erfolgen und nicht in Relation zur Unterhaltsleistung 

oder zur Stellung im Erbrecht. 

Nach dem Tod des Diens tnehmers wird dem überlebenden Ehe·· 

gatten auch dann ein Rnspruch auf Rbfertigung eingeräumt J 

wenn ihm gegenüber der Verstorbene nicht unterhaltsberech

tigt war. Nach der geltenden Rechtslage haben nur die ge

setzlichen Erben.> zu deren Erhaltung der Dienstnehmer im 
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Zeitpunkt des Todes gesetzlich verpFLichtet war.} Rnspruch 

auF RbFertigung. Es wird somit die rechtliche Position des 

überlebenden Ehegatten verbessert. 

Der NovellenentwurF wird damit begründet.} daß vor der Ehe

und FamilienrechtsreForm aus dem Jahr 1975 die Ehegattin 

grundsätzlich einen Unterhaltsanspruch gegen ihren Ehegatten 

hatte und daher in allen Fällen nach dem Tod des Gatten 

Rnspruch auf Rbfertigung vorhanden sein sollte. Nach der 

Judikatur (u.a. OGI-I Zl. 4 Ob 179/82 vom 20.9. '1983) hat ein 

überlebender Ehegatte nur dann einen Unterhaltsanspruch.} 

wenn er weniger als 40 % zum Familieneinkommen beigetragen 

hat. Das hatte zur Folge.} daß es zu einer Änderung in den 

Rnspruchsvoraussetzungen nach der Familienrechtsreform ge

kommen ist. Der Gesetzgeber hat jedoch damit bewußt in 

Rnpassung der Rechtslage an die geänderten gesel lschaftLi

chen Verhältnisse die Ehegattin schlechter als vorher ge

stellt. Diese Änderung war sachlich begründet und gewollt. 

Für eine i=inderung der Rechtsl age fehl teine sachl i che Be

gründung. 

Nach herrschender Rechtsmeinung dient die RbFertigung der 

Versorgung des Rrbeitnehmers nach Beendigung des Dienstver

hältnisses und weist auch Herkmale einer Treueprämie auF. 

Dieser Versorgungscharakter der Rbfertigung kommt beim 

Tod des Rrbeitnehmers dadurch zum Rusdruck, daß der Rnspruch 

auF unterhal tSberb-..;::.o,,?tigte Erben übergeht (s. Floret ta

Spielbüchler-Strasser Rrbeitsrecht I 5. '180 fF). Es ist 

daher nicht einzusehen.} daß in HinkunFt auch der nicht 

unterhaltsberechtigte Ehegatte.} der unter Umständen über 

ein wesentlich höheres Einkommen verFügt als der Verstorbe

ne.} einen RbFertigungsanspruch haben soLL. 

RuF Grund der angeFührten· Rrgumente und im HinbLick darauF" 

daß zusätzliche Belastungen der Rrbeitgeber in der Land

und ForstwirtschaFt vermieden werden soLLen.} lehnt die Prä

sidentenkonFerenz die vorgeschlagene Regelung ab. 
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25 Rbschriften dieser SteLLungnahme werden wunschgemäß 

gLeichzeitig dem Präsidium des NationaLrates übermitteLt. 

Der Präsident: Der GeneraLsekretär: 

14/SN-95/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




